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Vorwort

Das wissenschaftliche Studium bedarf stets unterschiedlicher Blickrichtungen. 
Neben der Vertiefung in Einzelfragen und der Entfaltung der Problemstellungen 
ist ebenso die Zusammenfassung und, um es mit einem Wort von Hans Urs von 
Balthasar zu formulieren, „Einfaltung“ erforderlich. Das gilt auch für die Kirchen-
rechtswissenschaft. So wichtig eine umfassende Behandlung der Grund- und 
Einzelfragen in Hand- und Lehrbüchern ist, so notwendig erweist sich auch eine 
kompakte Darstellung des Kirchenrechts.

Die Autoren dieses Buches sind seit dem vierten Band des bekannten Lehr-
buchs des Kirchenrechts in der Tradition von Eduard Eichmann, Klaus Mörsdorf 
und Winfried Aymans an seiner Neubearbeitung und Fortentwicklung beteiligt. 
Dieses Faktum zeigt ihr Bemühen sowohl um Entfaltung als auch um Einfaltung, 
um Vertiefung und Zusammenfassung zugleich. Ähnlich hatte schon Vitus Pich-
ler (1670–1736) neben seinem mehrbändigen großen Lehrbuch „Candidatus juris-
prudentiae sacrae“ ein bündiges Lehrbuch für die Hand der Studenten verfasst: 
„Candidatus abbreviatus jurisprudentiae sacrae“. Diesem Vorbild wollen sich die 
Autoren mit dem vorliegenden Band anschließen.

Das Studienbuch „Katholisches Kirchenrecht“ soll den Studierenden der Ka-
tholischen Theologie eine zusammengefasste Darstellung des Kirchenrechts zu 
allen Gegenstandsbereichen bieten, die für das theologische Vollstudium (das 
„fachtheologische“ Studium) verpflichtend vorgeschrieben sind. Skizzen und 
Abbildungen zielen an geeigneten Stellen darauf ab, Inhalte prägnant zu visua-
lisieren. Nicht geboten werden kann eine Darstellung des gesamten Kirchen-
rechts; es soll aber andererseits mehr behandelt werden als nur einzelne „Lieb-
lingsthemen“ der Autoren oder ein Blumenstrauß von als aktuell empfundenen 
kirchenrechtlichen Sachbereichen. Durch einschlägige Hinweise auf die entspre-
chenden Paragraphen des Lehrbuchs von Aymans – Mörsdorf (– Müller) und des 
Handbuchs des katholischen Kirchenrechts in seiner dritten Auflage wird ge-
währleistet, dass weiterführende Informationen jederzeit und schnell aufgefun-
den werden können. Wer ein Lehramtsstudium mit dem Fach Religion oder (in 
Österreich) das Studium der Katholischen Religionspädagogik absolviert, dürfte 
anhand des jeweils geltenden Studienplans bzw. Curriculums ohne Schwierig-
keiten ermitteln können, welche Paragraphen dieses Buches für das Studium 
Verwendung finden.

Die Autoren verbinden mit dem Studienbuch den Wunsch, den Studierenden 
der Katholischen Theologie nicht nur das erforderliche kirchenrechtliche Fach-
wissen, sondern zugleich den Geschmack und die Freude an jenem Recht der 
Kirche zu vermitteln, das in seiner wissenschaftlichen Durchdringung als theo-
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Vorwort10

logische Disziplin im Dienst der vielfältigen Sendung der Kirche in der Welt von 
heute steht.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Personenbezeichnungen 
gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht, sofern sich nicht aus dem Sach-
zusammenhang etwas anderes ergibt.

Die Abkürzungen richten sich nach dem Abkürzungsverzeichnis im Hand-
buch des Katholischen Kirchenrechts, 3. Aufl., hrsg. von Stephan Haering, Wil-
helm Rees und Heribert Schmitz, Regensburg 2015, XXV–LXVIII.

Die Verfasser sind Frau Dr. Nadine Albert vom Verlag Ferdinand Schöningh 
für die stets geduldige und kompetente Begleitung des Projekts, Herrn Mag. Dr. 
iur. can. Klaus Zeller, LL.M. für die umsichtigen Hinweise und Korrekturarbeiten 
und P. Mag. Martin Krutzler OCist, LL.M. für die Erstellung der Grafiken zu gro-
ßem Dank verpflichtet.

St. Pölten und Trier, am 28. Januar 2018
Ludger Müller und Christoph Ohly

Vorwort zur 2. Auf lage

Am 20. April 2020 ist mein geschätzter Kollege Ludger Müller verstorben. Die 
Tatsache, dass das Studienbuch nach seinem ersten Erscheinen im Jahr 2018 gute 
Aufnahme gefunden hatte und recht bald eine zweite Auflage notwendig werden 
könnte, war ihm in den Monaten seiner schweren Erkrankung Grund zu Freude 
und Dankbarkeit. Die Umsetzung dieses Vorhabens mitzuerleben, war ihm indes 
nicht mehr vergönnt. So bleibt mir die Aufgabe, ihm die nun vorliegende zweite 
Auflage des Studienbuches mit Dankbarkeit zu widmen.

Duktus und Ausrichtung des Studienbuches sind bestehen geblieben, kleinere 
Korrekturen und notwendig gewordene Ergänzungen in Text und Literatur wur-
den vorgenommen. Im Sinne eines generellen Hinweises sei an dieser Stelle auf 
das inzwischen erschienene vierbändige Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht 
(LKRR) verwiesen, das für das vertiefende Studium wertvolle Hilfen bietet.

Die zwischenzeitlich eingegangenen Anregungen, Abhandlungen zu weiter-
führenden aktuellen Rechtsfragen (Reform des kirchlichen Sanktionsrechts; 
rechtliche Dimensionen der sexualisierten Gewalt an Schutzbefohlenen durch 
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Vorwort zur 2. Auflage 11

Kleriker, Ordensangehörige und andere Beschäftigte im kirchlichen Dienst; ver-
mögens- und prozessrechtliche Fragestellungen) in das Studienbuch aufzuneh-
men, habe ich nicht umgesetzt. Begründet sehe ich das vor allem in Wesen, Um-
fang und Ziel des Studienbuches, das den Studierenden der Katholischen 
Theologie eine zusammengefasste Darstellung des Kirchenrechts zu allen Gegen-
standsbereichen bieten möchte, die seitens der kirchlichen Vorgaben für das theo-
logische Vollstudium verpflichtend vorgeschrieben sind. Für die genannten Sach-
bereiche sei daher auf die einschlägigen Publikationen verwiesen.

Mit der nun vorliegenden Auflage verbinde ich weiterhin die Hoffnung, dass 
das Studienbuch auch den künftigen Studierenden ein guter und hilfreicher Be-
gleiter auf dem Weg zu einem tieferen Verständnis des Kirchenrechts als instru-
mentum veritatis et caritatis in der Gemeinschaft der Kirche sein kann.

Schließlich möchte ich all denen meinen Dank für viele wertvolle Hilfen aus-
sprechen, die das Zustandekommen dieser Auflage ermöglicht haben: Frau Dr. 
Nadine Albert vom Verlag Ferdinand Schöningh, meinen wissenschaftlichen Mit-
arbeitern Frau Mag. Theol. Nina Jungblut und Herrn Mag. Theol. Sebastian Marx 
sowie Herrn Tobias Lipinski als wissenschaftlicher Hilfskraft.

Köln, am 6. Januar 2022
Christoph Ohly
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